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Teil 1: 

Anforderungen an die Ausschreibung 
1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden.

2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

3. Bieter sollen nicht zur Mischpreisbildung gezwungen werden.
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1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 
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1.1 Der Versuch kann zu einem rechtlichen Problem vor Vertragsabschluss führen:

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 
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1.1 Der Versuch kann zu einem rechtlichen Problem vor Vertragsabschluss führen:

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 

Punkt 7.2.1 der ÖNORM B 2110:2023

[Die verzögerte Auftragserteilung ist 
ein Ereignis, dass der Sphäre des 
Auftraggebers zugeordnet wird.]
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1.2 Der Versuch kann zu einem rechtlichen Problem nach Vertragsabschluss führen:

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 

[Unter Vertragsformblättern und AGB sind alle vorformulierten Unterlagen zu verstehen, wenn diese vom anderen 
Vertragspartner stammen, ohne dass die Vertragsbestimmungen im Einzelnen ausgehandelt werden.]

[Im offenen oder nicht offenen Vergabeverfahren ist es dem Bieter sogar untersagt die Ausschreibungsunterlagen 
und deren Inhalt zu ändern. Das Leistungsverzeichnis, die besonderen rechtlichen und technischen 
Vertragsbedingungen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des AG unterliegen der Inhaltskontrolle.]

Krejci, Geltungs- und Inhaltskontrolle von Ausschreibungsbedingungen, in Aktuelles zum Bau- und Vergaberecht, S 453.

Kropik, (Keine) Mehrkostenforderung beim Bauvertrag, S 28.
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1.2 Der Versuch kann zu einem rechtlichen Problem nach Vertragsabschluss führen:

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 
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Die Überwälzung eines unkalkulierbaren und nach oben hin unbegrenzten 
Risikos indiziert eine gröbliche Benachteiligung!

[Umstände, die der Auftraggeber in seinem Verantwortungsbereich beherrschen kann und im Eigeninteresse 
beherrschen muss (z.B. Koordinierung mehrerer von ihm beauftragten Unternehmer zur gemeinsamen 
Werkerrichtung) können nicht in die Risikosphäre des AN übertragen werden. Solche Risiken sind nach oben hin 
offen und absolut nicht kalkulatorisch erfassbar.]

Kropik, (Keine) Mehrkostenforderung beim Bauvertrag, S 44.

[Der AG ist berechtigt, Art, Umfang und Mengen vereinbarter Leistungen einseitig gegenüber dem vertraglich 
geschuldeten Leistungsinhalt zu ändern, entfallen zu lassen, die zeitliche Abfolge der Leistungen zu ändern und/oder 
zusätzliche Leistungen zu verlangen. Verschiebungen im Bauablauf rechtfertigen keine Mehrkostenforderungen.]

Auszug aus AVB eines AG
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[Insoweit der Auftraggeber mit der Ausschreibung Risiken oder besondere Auflagen zu übertragen beabsichtigt, sind 
diese klar ersichtlich zu machen und kalkulierbar darzustellen.]

[Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer über alle Umstände zu informieren, aus denen Gefahren für das Gelingen 
des Werkes entstehen können.]

1.3 Die Risikoüberwälzung sollte klar ersichtlich gemacht werden.

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 

[Keinesfalls darf generalisierend die Meinung vertreten werden, dass alle Bedingungen, die ungünstig sind, auch 
automatisch sittenwidrig oder gröblich benachteiligend sein müssen. Das gilt insbesondere für übernommene 
besondere Risiken.]

Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, S 59.

Punkt 4.2.5 der ÖNORM B 2110:2023

OGH 15.01.1998, 6 Ob 384/97g

Werden Risiken nicht deutlich dargestellt, ist davon auszugehen, dass keine Risikoübertragung 
beabsichtigt ist. Das ist vor allem im Interesse des AG (siehe Folie 12). 
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1.4 Ein Ansatz zum Umgang mit Risiken und Unsicherheit:

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 

„Das Prinzip der unteren Grenze“

[Zu einem Tiefbauprojekt im 
Lockergestein liegt ein 
Baugrundgutachten vor. Zu erwarten ist, 
dass im Baugrund 100 – 300 schwer 
lösbare Felsen sind. Der genaue Wert kann 
nicht im Vorhinein bestimmt werden.

Eine klare Risikoverteilung wird erreicht, 
wenn man sich im Vertrag auf einen 
konkreten Wert bekennt.]

[Werden in einer Ausschreibung keine besonderen Hinweise auf besondere 
Erschwernisse gegeben, ist es ein wirtschaftliches Gebot für jeden einzelnen 
Bieter, von weitgehend optimalen Umständen auszugehen. Bieter befinden sich 
im Wettbewerb, nur konkurrenzfähige Preise sichern eine Beschäftigung. Nur 
unter dieser Prämisse ergeben sich auch vergleichbare Angebote.]

Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, S 502.
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1.5 Eine undeutliche Risikoüberwälzung stört die Vergleichbarkeit der Angebote.

1. Unkalkulierbare Risiken sollten nicht überwälzt werden. 

• Risiken, die im einem Projekt übertragen werden, sollen grundsätzlich diesem Projekt zugeordnet werden. 
➢ Bieter können hohe Risikobereitschaft oder geringe Risikobereitschaft haben (best-case, worst-case?). 
➢ Bieter können das Risiko unterschiedlichen Kostenträgern zuordnen. 

Risikoüberwälzung eröffnet dem Bieter ein weites Feld den abgegebenen Preis zu argumentieren. 
Die Bandbreite für angemessene Preise wird weiter.

• Eigene Positionen oder Aufzahlungspositionen können Vergleichbarkeit schaffen.

Wiesner, Was sind unkalkulierbare Risiken und wie werden diese in der Praxis auf den AN übertragen?, S 168.

[Über die Annahme von Szenarien und Schätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten für diese Szenarien lässt sich für 
sämtliche in einer Ausschreibung an den Auftragnehmer übertragenen Risiken ein systematisch begründbarer 
Rechenwert angeben. Es handelt sich dabei [aber] um so individuelle Prozesse, dass sie zwischen unterschiedlichen 
Angeboten nicht sinnvoll verglichen werden können.]
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2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

2.1 Widersprüchliche oder unvollständige Beschreibungen verlangen nach Auslegung.

• Zu unterscheiden ist die Vertragsauslegung, wenn die Parteien über eine bestehende Regelung 
unterschiedlicher Meinung sind und die ergänzende Vertragsauslegung, wenn ein Sachverhalt 
einer Regelung bedarf, der Vertrag dazu aber keine Lösung anbietet. 
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2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

[Bei der Auslegung einer Willenserklärung nach §§ 914 ff ABGB ist zunächst vom 
Wortsinn in seiner gewöhnlichen Bedeutung auszugehen. Dabei ist aber nicht stehen 
zu bleiben, sondern der Wille der Parteien, das ist die dem Erklärungsempfänger 
erkennbare Absicht des Erklärenden zu erforschen. Letztlich ist die Willenserklärung 
so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht.]

OGH 08.11.1983, 4 Ob 137/83.

• Bei der Vertragsauslegung gilt es grundsätzlich eine Reihenfolge zu beachten: In erster Linie ist der 
Vertrag nach der wörtlichen Auslegung zu erforschen, danach nach dem Zweck und zuletzt nach 
dem auf Grund der redlichen Verkehrssitte auszulegenden Parteiwillen.

2.2 Vertragsauslegung – Interpretation von unklar Vereinbarten

• Einzelne Erklärung – Klauseln oder Vertragspunkte – sind allerdings nicht losgelöst vom 
Gesamtgefüge des Vertrags, sondern immer in einem systematisch logischen Zusammenhang mit 
den übrigen Vertragspunkten zu interpretieren.
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2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

• Wenn die Vertragsauslegung kein klares Ergebnis liefert, bietet die Undeutlichkeitsregelung eine 
Lösung.

2.2 Vertragsauslegung – Interpretation von unklar Vereinbarten

[Der undeutlichen Erklärung bedient sich nicht schon derjenige, obwohl vom 
anderen formuliert, unterschreibt. Vielmehr geht es darum, wer die Erklärung „in 
das vertragliche Geschehen als zukünftiger Vertragspartner eingeführt hat“.]

Rummel, zu § 915 ABGB.
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2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

• Der Bauvertrag besteht in der Regel aus mehreren Vertragsbestandteilen. Diese 
Vertragsbestandteile können zueinander (vertikale Widersprüche), aber auch in sich selbst 
(horizontale Widersprüche) widersprüchlich sein. Um zu einem eindeutigen Vertrag zu kommen, 
müssen Widersprüche aufgelöst werden. 

• Ein Widerspruch liegt vor, wenn die Auslegung verschiedener Bestimmungen zu verschiedenen 
Ergebnissen führt. Kein Widerspruch liegt vor, wenn eine Thematik mehrmals, aber miteinander 
vereinbar geregelt ist (z.B. Konkretisierungen). 

2.3 Vertragsauslegung – Interpretation von Widersprüchen

• Vertikale Widersprüche können über die 
Vertragsreihenfolge aufgelöst werden.

• Horizontale Widersprüche können über 
die Undeutlich-keitsregelung aufgelöst 
werden (evtl. auch Reihenfolgeregelung 
wie in der LB-HB).
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2. Eine widersprüchliche oder unvollständige Beschreibung sollte vermieden werden.

2.4 Vertragsauslegung – Fehlende qualitative Angabe

[Für die Verfliesung des Bades sind Boden- und Wandfliesen zu liefern und zu verlegen.]

Auszug aus einer Leistungsbeschreibung eines AG.

• Die Qualität der Boden- und Wandfliesen wurden in übrigen Vertragsbestandteilen nicht weiter 
konkretisiert. 

Der Bieter hat von Boden- und Wandfliesen mittlerer Art und Güte auszugehen.
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3. Bieter sollten nicht zur Mischpreisbildung gezwungen werden.

• Positionen, die Leistungen verschiedener Art und Preisbildung beinhalten, bedeuten für Bietern 
einen Zwang zur Mischpreisbildung. Mischpreise können zu unerwünschten Folgeerscheinungen 
bei abweichenden Vordersätzen führen.
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3. Bieter sollten nicht zur Mischpreisbildung gezwungen werden.

Entwicklung der Vergütung
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3. Bieter sollten nicht zur Mischpreisbildung gezwungen werden.

3.2 Für wesentliche Leistungen sind eigene Positionen anzulegen.
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3. Bieter sollten nicht zur Mischpreisbildung gezwungen werden.

3.3 Fehlende Positionen für Baustellengemeinkosten stören die Vergleichbarkeit der Angebote.

Fehlen Positionen, ist es sachlich 
und wirtschaftlich gerechtfertigt, die 
Baustellengemeinkosten umzulegen.

Ein Bieter könnte die BGK den 
Personalkosten zuweisen, ein anderer 
könnte die BGK auf alle Positionen verteilen, 
ein anderer nur auf bestimmte Positionen 
verteilen.

Die Bandbreite angemessener Preise, wird 
weiter, wenn BGK-Positionen (oder 
Positionen für andere wesentlichen 
Leistungen) fehlen.



Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft

Teil 2: 

Preisprüfung 
I. Allgemeines zur Preisprüfung

II. Preisangemessenheitsprüfung

III. Vertiefte Angebotsprüfung
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I. Allgemeines zur Preisprüfung

I.1 Notwendigkeit

• Die Vergabe von Bauaufträgen hat zu angemessenen Preisen zu erfolgen. Der Auftraggeber soll 
das sicherstellen. Das Instrument dafür ist die Preisprüfung (§ 137 BVergG 2018).

C. Kroneder-Partisch zu 126b B-VG, S. 33 ff.

[Aus dem Bundesverfassungsgesetz lässt sich 
ableiten, dass der Mitteleinsatz von 
öffentlichen Institutionen sparsam, 
wirtschaftlich und zweckmäßig sein soll. ]
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I. Allgemeines zur Preisprüfung

I.2 Welche Preise müssen angemessen sein?

• Das BVergG 2018 schränkt nicht ein, welche Preise innerhalb eines Angebots angemessen sein 
müssen. Es ist davon auszugehen, dass alle Preise ungeachtet ihrer Art oder ihrer Ebene 
angemessen sein müssen. 
− Der Art nach: Einheits-, Regie- und Pauschalpreise. 
− Der Ebene nach: Gesamtpreis, Einzelpreise
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I. Allgemeines zur Preisprüfung

I.3 Aufbau der Preisprüfung

Preisangemessenheitsprüfung (§ 137 Abs (1) BVergG 2018)

Preisprüfung
=

+ gegebenenfalls (§ 137 Abs (2) BVergG 2018)

Vertiefte Angebotsprüfung (§ 137 Abs (3) BVergG 2018)
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.1 Prüfschema

• Zunächst muss der Auftraggeber durch geeignete Instrumente die Maßstäbe für angemessene 
Preise festsetzen. Anschließend wird die Abweichung zu diesen angemessenen Preisen beurteilt.

• Der Maßstab für den angemessenen Preis sich auf die ausgeschriebene Leistung und alle  
Umstände der Leistungserbringung beziehen. 

• In der Preisangemessenheitsprüfung wird festgestellt, ob Preise angemessen oder scheinbar 
unangemessen sind. In der Preisangemessenheit kann nicht festgestellt werden, dass Preise 
unangemessen sind.
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.2 Die Festlegung von Maßstäben für angemessene Preise

• Die Festlegung des Maßstabs kann nicht beliebig erfolgen. Bei der Festlegung zu berücksichtigen 
sind vergleichbare Erfahrungswerte, sonstige Unterlagen und die relevanten Marktverhältnisse.

• Je nach Preisebene werden unterschiedliche Quellen herangezogen werden können. 
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.3 Die Festlegung des Maßstabs auf Gesamtpreisebene

• Ein Maßstab kann sich an der Kostenermittlung des Auftraggebers orientieren. Die relevanten 
Marktverhältnisse fließen dadurch aber nur bedingt ein. Sie werden sich erst durch die 
angebotenen Preise zeigen.

• Um die relevanten Marktverhältnisse einfließen zu lassen, sollten bei der Setzung des Maßstabs 
auch die Gesamtpreise der Angebotspreise berücksichtigt werden.

VwGH 22.06.2011, 2011/04/0011. 
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.3.1 Die Festlegung des Maßstabs auf Gesamtpreisebene: Kostenermittlung

• Wenn eine Kostenermittlung als Maßstab herangezogen wird, sollte diese Kostenermittlung 
gewisse Anforderungen erfüllen. Anforderungen an Kostenermittlungen sind zum Beispiel in der 
ÖNORM B 1801-2023 (Bauprojekt- und Objektmanagement) oder der RVS 02.01.14 (Ermittlung 
von Projektkosten für Infrastrukturbauten) 

• Eine unüberlegte Heranziehung des geschätzten Auftragwerts genügt nicht. An die Ermittlung des 
geschätzten Auftragwerts werden Anforderungen gestellt, die bei der Preisprüfung stören. Der 
geschätzte Auftragswert ist jedenfalls zu bereinigen (z.B. Bereinigen um die Kosten für beigestellte 
Waren und Dienstleistungen).
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.3.2 Die Festlegung des Maßstabs auf Gesamtpreisebene: Angebotspreise

• Um die relevanten Marktverhältnisse einfließen zu lassen, sollten bei der Setzung des Maßstabs 
auch die Gesamtpreise der Angebotspreise berücksichtigt werden.

• Welche Gesamtpreise spiegeln die relevanten Marktverhältnisse wider? Nicht alle Bieter werden 
tatsächlich am Auftrag interessiert sein. Teilweise werden Angebote gelegt, um sich selbst über 
die Marktpreise zu informieren. 

Sehr interessierte Bieter (100 – 105 %)

Interessierte Bieter (105 – 115 %)

Weniger interessierte Bieter (> 115 %)
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.4 Die Prüfung auf Gesamtpreisebene
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Abweichung des 
billigsten Gesamtpreises zur 

Kostenermittlung

Unauffälliges Preisniveau

Ungewöhnliche Preisrelation

Hohes Preisniveau

Tolerierbares Preisniveau

Sehr niedriges Preisniveau

Außergewöhnlich niedriges Preisniveau

Anzeichen für ungewöhnlich 
niedrigen Gesamtpreis

- 15 %

- 10 %

- 5 %

+ 5 %

+ 10 %

+ 15 %

- 5 % - 10 % - 15 %

Vgl dazu auch Kropik zu § 137 in Schramm/Aicher/Fruhmann
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.4 Die Prüfung auf Gesamtpreisebene

A
b

w
ei

ch
u

n
g 

d
es

 
b

ill
ig

st
en

 G
es

am
tp

re
is

e
s 

zu
m

 
 M

it
te

lw
er

t 
d

er
 A

n
ge

b
o

ts
p

re
is

e
 

d
er

 2
 b

is
 5

 n
äc

h
st

te
u

re
re

n
 A

n
ge

b
o

te

Abweichung des 
billigsten Gesamtpreises zur 

Kostenermittlung

- 15 %

- 10 %

- 5 %

+ 5 %

+ 10 %

+ 15 %

- 5 % - 10 % - 15 %



Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft

II. Preisangemessenheitsprüfung

II.4 Die Prüfung auf Gesamtpreisebene
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- 5 % - 10 % - 15 %Mittelwert des Gesamtpreises des zweit- u. drittgereihten Bieters 2 500 000€         

Gesamtpreis des erstgereihten Bieters 1 800 000€         

700 000€            

28,0%

Geschätzter Auftragswert des AG 2 200 000€         

Gesamtpreis des erstgereihten Bieters 1 800 000€         

400 000€            

18,18%

Ergebnis: 2b. außergewöhnlich niedriges Preisniveau

Folge: vertiefte Angebotsprüfung erforderlich

Abweichung 

Abweichung 
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Abweichung 
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28,0%
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Gesamtpreis des erstgereihten Bieters 1 800 000€         

400 000€            

18,18%

Ergebnis: 2b. außergewöhnlich niedriges Preisniveau

Folge: vertiefte Angebotsprüfung erforderlich

Abweichung 

Abweichung 
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.5 Die Festlegung des Maßstabs auf Einzelpreisebene

• Ein Maßstab für angemessene Preise auf Einzelpreisebene kann resultieren aus:
− Preisspiegelanalyse
− Preisdatenbanken, Richt- und Literaturwerte
− Preislisten
− Eigene kalkulatorische Überlegungen

• Sollen auch auf Einzelpreisebene kombinatorische Betrachtungen stattfinden?

BVwG 05.12.2018,  
W139 2206369-2

BVwG 28.06.2017, 
W187 2157457-2

Auf Einzelpreisebene 
ist eine Preisspiegel-
analyse ausreichend.
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.5 Die Festlegung des Maßstabs auf Einzelpreisebene

• Bei der Prüfung auf Einzelpreisebene sind hohe Abweichungen zu erwarten. Wenn keine 
Abweichungen vorliegen, kann das ein Indiz für Preisabsprachen sein.

• Nach dem VwGH muss bei einer Abweichung von 20 % zum zweitgereihten Bieter keine vertiefte 
Angebotsprüfung eingeleitet werden.

VwGH 13.06.2005, 
2004/04/009
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.6 Die Prüfung auf Einzelpreisebene

• Zunächst sollte das Prüfungsausmaß reduziert werden. A-Positionen (die Positionen, die 80 % des 
Mittelwerts der ersten fünf Gesamtpreise ausmachen) sollten erfasst werden.

Reihung der 

Angebote
Name des Bieters Gesamtpreis

1 Bieter A 1 800 000€            100%

2 Bieter B 2 400 000€            133%

3 Bieter C 2 600 000€            144%

Mittelwert der Angebotspreise 2 266 667€            

80%

1 813 333€            

80% Anteil des Mittelwerts der 

Angebotspreise 

• Anschließend können Abweichungen auf Einzelpreisebene analysiert werden. 

• Nach Festlegung einer angemessenen Bandbreite der Abweichungen (z.B. ± 25 %) sind Preise als 
angemessen oder scheinbar unangemessen einzustufen. 

Nr.
Pos. 

Nr.
Kurztext

Bieter A 

Pos. Preis

Bieter B 

Pos. Preis

Bieter C 

Pos. Preis

durch- 

schnittlicher 

Pos. Preis der 

3 Bieter 

Abweichung 

des Pos. 

Preis von 

Bieter A vom 

durchschn. 

Pos. Preis

1 01 Baustellengemeinkosten 240 000 167 526 149 380 185 635 29%

2 02 Zwischenwand 130 000 150 000 135 000 138 333 -6%

3 03 Bodenbelag 100 000 130 000 132 000 120 667 -17%

4 04 WDVS 32 000 56 196 58 200 48 799 -34%

5 05 Innenputz 37 800 41 580 45 833 41 738 -9%

x xx xxx

Summe 1 813 333

Nr.
Pos. 

Nr.
Kurztext

Bieter A 

Pos. Preis

Bieter B 

Pos. Preis

Bieter C 

Pos. Preis

durch- 

schnittlicher 

Pos. Preis der 

3 Bieter 

Abweichung 

des Pos. 

Preis von 

Bieter A vom 

durchschn. 

Pos. Preis

1 01 Baustellengemeinkosten 240 000 167 526 149 380 185 635 29%

2 02 Zwischenwand 130 000 150 000 135 000 138 333 -6%

3 03 Bodenbelag 100 000 130 000 132 000 120 667 -17%

4 04 WDVS 32 000 56 196 58 200 48 799 -34%

5 05 Innenputz 37 800 41 580 45 833 41 738 -9%

x xx xxx

Summe 1 813 333
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II. Preisangemessenheitsprüfung

II.7 Der Übergang zur vertieften Angebotsprüfung

• Liegen scheinbar unangemessene Preise vor, ist die vertiefte Angebotsprüfung einzuleiten.

• Die vertiefte Angebotsprüfung ist mit der Aufforderung an den Bieter um Aufklärung verbunden.
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.1 Prüfschema

• Bei der vertieften Angebotsprüfung ist zu prüfen, ob die scheinbar unangemessenen Preise, 
betriebswirtschaftlich erklär- und nachvollziehbar sind. Sind sie das, gelten die Preise als 
angemessen. Sind sie das nicht, gelten die Preise tatsächlich als unangemessen. Zum Angebot 
darf nicht zugeschlagen werden. Das Angebot ist auszuscheiden. 
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.2 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit 

• Der AG soll – um festzustellen, ob die betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit 
gegeben ist – insbesondere prüfen, ob:

1. Im Preis alle direkt zuordenbaren Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungs- und 
Kapitalkosten enthalten sind. Die Aufwands- und Verbrauchsansätze nachvollziehbar sind. 
Die Personalkosten in Hinblick auf den zugrundeliegenden Kollektivvertrag nachvollziehbar 
sind. 

2. Die Preise von höherwertigen Leistungen grundsätzlich höher angeboten wurden als von 
geringwertigen Leistungen

3. Die Aufgliederung der Preise oder des Gesamtpreises (insbesondere der Lohnanteile) aus 
der Erfahrung erklärbar ist. 
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.2 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Leistungsqualität

• Der AG soll – um festzustellen, ob die betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit 
gegeben ist – insbesondere prüfen, ob die Preise von höherwertigen Leistungen grundsätzlich 
höher angeboten wurden als von geringwertigen Leistungen.

• Die Position für das Liefern und Verlegen eines PE-Rohrs mit Nenndurchmesser 300 mm soll einen 
höheren Einheitspreis aufweisen als die Position für ein PE-Rohr mit 100 mm. 

• („Grundsätzlich“): Zu berücksichtigen ist, dass Lieferantenrabatte dazu führen können, dass Preise 
von höherwertigen Leistungen in Einzelfällen auch günstiger werden können als geringwertige 
Leistungen. 

BVwG 16.4.2014, 
W187 2003334-1
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.2 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Preisaufgliederung

• Der AG soll – um festzustellen, ob die betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit 
gegeben ist – insbesondere prüfen, ob die Aufgliederung der Preise oder des Gesamtpreises 
(insbesondere der Lohnanteile) aus der Erfahrung erklärbar ist. 

BVA 23.04.2004, 17N-22/04
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Direkt zuordenbare Kosten

• Der AG soll – um festzustellen, ob die betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit 
gegeben ist – insbesondere prüfen, ob im Preis alle direkt zuordenbaren Personal-, Material-, 
Geräte-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten enthalten sind. 

• Direkt zuordenbare Kosten ist ein Begriff, der der Betriebswirtschaftslehre fremd ist. Es gibt 
direkte Kosten und indirekte Kosten aber keine direkt zuordenbaren Kosten. Das BVergG 2018 
bringt aber jedenfalls zum Ausdruck, dass Preise bestimmte Kosten decken sollen. Welche Kosten 
sind das?

• Preise müssen jedenfalls nicht vollkostendeckend sein. Eine Grenze scheint bei der Gefährdung 
der Liquidität zu bestehen. Preise sollten daher ausgabewirksame Kosten decken. 

VKS Wien 22.02.2007 VKS-38/07.
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Prüfung des Personalpreises

• Eine Überprüfung des Personalpreises kann im K3-Blatt erfolgen. Es sollte ein K3-Blatt gem. 
ÖNORM B 2061:2020 angefordert werden.

• Im K3-Blatt kann die Zusammensetzung der Personalpreises und der Kalkulation zu Grunde 
liegende Kollektivvertrag überprüft werden.
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: 
        Prüfung des Personalpreises

Unbedingt zu beachten; Fehler können zum 
Ausscheiden des Angebots führen.

Plausibilität beachten; Erklärungsversuche 
können rasch an Grenzen stoßen

Abhängigkeiten beachten; Die Eintragungen 
müssen zueinander passen.

Weitgehende Erklärungsmöglichkeiten; 
Die Werte sollten halbwegs plausibel sein.
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Prüfung des Personalpreises

• Erscheinen einzelne Preiskomponenten des Mittelohnpreises im Zuge der vertieften 
Angebotsprüfung als unangemessen, ist Aufklärung dieser Preiskomponenten zu verlangen. 
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Prüfung der Preisermittlung

• Zur Überprüfung der Aufwands- und Verbrauchsansätze (und auch der Kostenansätze) kann ein 
K7-Blatt zur fraglichen Position angefordert werden. 

• Eine Aufforderung zur Aufklärung könnte lauten:

Bsp. für eine Aufforderung zur Aufklärung.

[Es wird zu den nachstehenden Positionen um Nachweis der betriebswirtschaftlichen Erklär- und Nachvollziehbarkeit der 
Preise gemäß § 137 Abs (3) BVergG 2018 ersucht. Für den Nachweis ist je Positionen die Detailkalkulation (K7-Blatt) 
offenzulegen. Folgende Komponenten sind in dieser Detailkalkulation auszuweisen:
• (Haupt-)arbeitsschritte
• Kalkulierter Mittellohnpreis 
• Kalkulierte Arbeitszeiten je Arbeitsschritt
• Eingesetztes Material je Arbeitsabschritt
• Eingesetzte Geräte je Arbeitsschritt]
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III. Vertiefte Angebotsprüfung

III.3 Betriebswirtschaftliche Erklär- und Nachvollziehbarkeit: Prüfung der Preisermittlung

Pos. Nr. Positionsstichwort LV-Menge EH

xxx xxx 1 x

Betriebs- 

mittel Nr.

Ansatzformel/ 

Betriebsmittelbezeichnung

Ansatz- 

menge
EH Kosten/ EH Lohn [€] Sonstiges [€] Einheitspreis [€]

L01 1h/EH ;Mittellohnpreis 1,0000 h 50 50,00€             50,00€                   

M01 0,5 Stk/EH ;Material 0,5000 Stk 10 5,00€                5,00€                     

Herstellkosten 50,00€             5,00€                55,00€                   

27,34% 27,34%

13,67€             1,37€                15,04€                   

Einheitspreis je Stk 63,67€             6,37€                70,04€                   

LV-Menge 1 x

Positionspreis 63,67€             6,37€                70,04€                   

Zuschlag

Aufwands- 
und Verbrauchsansätze

Kostenansatz;
auf Übereinstimmung mit anderen K-Blättern achten.
K3-Blatt: Personal
K4-Blatt: Material
K6-Blatt: Gerät

Gesamtzuschlag;
auf Übereinstimmung mit K2-Blatt achten.
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